
!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

E( E(
E(

E(

E(

E(

E(

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !
!

!
!

!
! !

! !
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!

*#

*#*#

#*#

T1

#*#

T1

#*#

T1
!T1

U

UU

10,000

10,500

11

10
8

13

12

5557

HsNr. 9

23

909

905 908

907

920/2

907/7

906

14891488

1459

1486/5

1486

1457

1453

1457/1

1458

1456

1486/2

1460

1486/4

1454

1486/3

1450

1487

1452/1

1451

1452

1464

1462

1465

1486/1

1448

614

613

900

902

23

1

27

29

40

25
a

25
c

25
b

14a

HsNr. 28

HsNr. 28a

2422

25

48
50

755/5

755/2

755/4

755/8

755/9

755/6 755/7

740/13

755/3755

755/1

928

907/9

907/1

781

78
1/1

1505

1503

1521

1513

1512

1520/1

1520

HsNr. 12c

HsNr. 12b

740/16

26a26

782

13

16

7a

37

10

14

HsNr. 19

HsNr. 18

HsNr. 5

HsNr. 12

17

18 20

15
19

11

740/9

740/8

770

768

769

768/1

766

761/1

767

740/7

740/10

760

761

757

756

753

752

740/11 740/12

753/3

753/4

744/4

746

750749

784

791

782/3

907/11
907/10

790

889

782/2

782/4
783

771

789

776

778
793

792

785

787

90
7/3

907/6

907/5

777

1461

HsNr. 12a

740/14 740/15

899

897

892/3

896

892

807

889/1

892/2

892/1

898

524/1

539
540

70

74

6

58

64

66

54

914/1

1502/2

1498

1500

1497

1496

14911490

1492

1494

BW 10/1 km 10.910
Allacher Tunnel

Landeshauptstadt München
Gemarkung Allach

Richtung Salzburg

Richtung Stuttgart

Tunnel Allach

Würm

Lippweg

Reschenbachstraße

St 
20

63

Sib
ers

tra
ße

Str.-km 10,000
Beginn der TSF

Str.-km 10,309
Bauanfang Streckenbau

Beginn TSF

Verziehung der Markierung

Verziehung der Markierung

Neubau Lüftungstrennwand
nach RABT (L = 30,00m)

ME1

4.7G

4.6G

1.1V 1.2V

2.1V

4.1G

HB QB

HB

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

FESTSTELLUNGSENTWURF

PROJIS-Nr.:

Straßenbauverwaltung
Freistaat Bayern

Maßstab:  1 : 1.000
A 99 Autobahnring München
Sanierung Tunnel Allach und 

Temporäre Seitenstreifenfreigabe (TSF)
AD München-Allach bis AD München-Feldmoching

Datum Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Jan. 2020

Apr. 2020

Patalong

Karsch

PSP Nr.: 

bearbeitet:

geprüft:

Autobahndirektion Südbayern

Seidlstr. 7-11
80335 München

Tel.: 089/54552-0    Fax.: 089/54552-3200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de
PSP Bez.:
Dateiname:

Unterlage / Blatt-Nr.: 
Landschaftspflegerischer
Maßnahmenplan

von Bau-km 10+000 bis Bau-km 16+800

BO1S.ABAV0009.00.E0.01

A99 V.3.009 TSF Allach-Feldmoching

U9.2_LMP_Bl1.mxd

Straße / Abschn.-Nr / Station: A99_320_0,494 - A99_340_3,916

Müssig11/2020

9.2 / 1

 

Nov. 2020 Patalong

Gez.: 1311
Gez.: 13

11/2020 Rausch

aufgestellt:
Autobahndirektion Südbayern

München, den 11.12.2020
Dr. Eid, Ltd. Baudirektor

T1

1.Tektur aufgestellt: 17.02.2023
Niederlassung Südbayern

Dr. Eid, Geschäftsbereichsleiter

 

1 V Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung zur 
Vermeidung bauzeitlicher Störungen 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der Artenausstattung von Gehölz- und 
Offenland-Lebensräumen sowie von Gewässern 

1.1 V T1 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten und der 
Baufeldfreimachung zum Schutz gehölzbewohnender Arten 

Durchführung der Rodungsmaßnahmen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 
28. Februar und somit außerhalb der Schonfrist gemäß § 39 (5) BNatSchG 
und in Anlehnung an Art. 16 BayNatSchG als Schutz für Gehölz-
Lebensstätten. 

1.2 V T1 Zeitliche Beschränkung der Erdarbeiten und der Baufeld-
freimachung zum Schutz von Arten der Magerwiesen sowie 
geeignete Vergrämungsmaßnahmen 

Entfernung aller möglicherweise als Nistplatz, Quartier oder Unterschlupf 
dienenden Strukturen zwischen dem 01. September und 28. Februar.  

 

2 V Biotop- und Habitatschutz in der Bauphase 
Minimierung von Beeinträchtigungen der Arten- und Biotopausstattung 
und des Landschaftsbildes 

2.1 V T1 Abgrenzung des Baufeldes durch Bauzäune zum Schutz 
von wertbestimmenden Lebensräumen, Bäumen und 
Habitaten sowie Umsetzung weiterer geeigneter Schutz-
maßnahmen 

Begrenzung des Baufeldes auf das mindestnotwendige Maß und 
Abgrenzung durch ortsfeste Bauzäune. 
Schutz angrenzender Biotope, Gehölzbestände und Lebensräume 
wertbestimmender Tierarten vor Zerstörungen, Beschädigungen und 
Beeinträchtigungen während der Bauphase durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen wie Absperrung mit Bauzaun sowie Stamm- und 
Wurzelschutz gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4. 
Ergänzende Ausstattung der Schutzzäune in Teilbereichen mit 
Reptilienschutzzäunen als Schutz vor Einwanderung von Zaun-
eidechsen in das Baufeld 

 

4 G  Gestaltungsmaßnahmen auf Tunneldecke und 
Autobahnnebenflächen  

Minimierung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und der 
Arten- und Biotopausstattung  sowie Wiederherstellung wertbestim -
mender Magerbiotope auf der Tunneldecke  

4.1 G Landschaftliche Gestaltung der Autobahnbegleitflächen 
als offene Grünfläche  im Straßenbegleitgrün  

Landschaftliche Eingrünung und Gestaltung der Autobahnbegleit -
flächen durch die Anlage von Wiesen und Schotterrasen sowie  die 
Pflanzung von Einzelbäumen und kleinen Strauchgruppen.  

4.6 G Anlage von Magerwiesen mit vereinzelten 
Baumpflanzungen auf der Tunneldecke  

Neugestaltung der Tunneldecke durch Anlage von Magerbiotopen auf 
Kies als wertvolle Biotop - und Habitatstrukturen und zur land -
schaftlichen Eingrünung im Stadtgebiet. Begrünung vorrangig mit 
Heumulch oder Heudrusch aus regionalen Spenderflächen  oder durch 
Ansaat. 
Pflanzung standorttypischer, geeigneter und gebietseigener Baum -
arten. 

4.7 G T1 Anlage von artenreichen, magereren Säumen auf der 
Tunneldecke 

Neugestaltung der Tunneldecke durch Anlage von mageren, trockenen 
Säumen als wertvolle Biotop - und Habitatstrukturen und zur 
landschaftlichen Eingrünung im Stadtgebiet. Begrünung vorrangig mit 
Heumulch oder Heudrusch aus regionalen Spenderflächen oder durch 
Ansaat. 
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